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Ausbildungen

Grundausbildung für SozialpädagogInnen

Tageskolleg – 4 Semester

Kolleg für Berufstätige – 6 Semester

Lehrgang für Integrative Pädagogik (SondererzieherInnen)

 4 Semester

Lehrgänge

Lehrgang für Erziehungs- und Jugendberatung

Lehrgang für Erlebnispädagogik

Fort- und Weiterbildung für den Sozialbereich
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1. Die Ausbildung zum/zur Sozialpädagogin

Allgemein:

Österreichweit erfolgt die Ausbildung zum/zur SozialpädagogIn im Rahmen berufsbildender höherer Schulen. 

Das Institut in Stams bietet zwei spezifische Formen an:

Tageskolleg – 4 Semester

Kolleg für Berufstätige – 6 Semester

Aufnahmevoraussetzungen:

Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung (welche direkt am Institut abgelegt werden kann).

Bestandene Eignungsfeststellung: Im Mai und Juni jeden Jahres werden spezielle Eignungsfeststellungen abgehalten. Auf Basis gesetzlich vorgegebener Kriterien werden in verschiedenen Bereichen (Einzel- und Gruppengespräche, Kreativfächer, Rhythmik, Bewegung etc.)  Punkte vergeben, deren Gesamtzahl für die Reihung auf der Aufnahmeliste ausschlaggebend ist. Praktische Vorerfahrungen erhöhen die Punkteanzahl bezogen auf die jeweilige Dauer. 

Aufbau der Ausbildung, Ausbildungsformen:

Die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis ist ein zentrales Element der Ausbildung.

Tageskolleg:

4 Semester, Unterricht prinzipiell Montag bis Freitag, unterbrochen von insgesamt 4 längeren Praktika und einem begleitenden Tagespraktikum.

Kolleg für Berufstätige:

6 Semester, Unterricht an 1 bis 2 Unterrichtstagen pro Woche und 2 Blockwochen und einem Blockseminar pro Semester. 

Das Praktikum erfolgt im Rahmen einer sozialpädagogischen beruflichen Tätigkeit oder eines speziellen Praktikums. Dieses wird – um den berufsbegleitenden Charakter zu wahren in zumindest 4 der 6 Semester zu jeweils 100 Stunden (reine Präsenzzeit in der Einrichtung) und 50 Stunden Vor- und Nachbereitung erbracht.

Der Theorie-Praxis-Bezug äußert sich auch in der Zusammensetzung des Lehrerkollegiums. Die meisten Lehrenden sind oder waren im Sozialbereich tätig – dies ermöglicht eine umfassende Anknüpfung an aktuelle Entwicklungen im Berufsfeld.

Abschluss der Ausbildung:

Die Ausbildung wird mit einer Diplomprüfung abgeschlossen. Diese gliedert sich in mehrere Teilbereiche:

Diplomarbeit (aus dem Fach Didaktik oder Pädagogik) oder einer 5-stündigen Klausur in einem der beiden Fächer

Mündliche Diplomprüfung: fachspezifische Themenstellung mit einer praktischen Projektarbeit in einem Kreativ- oder Bewegungsfach.

2 weiteren theoretischen Prüfungen in Pädagogik/Didaktik und einem weiteren Theoriefach.

Die AbsolventInnen erhalten ein Diplomzeugnis und sind berechtigt, den Titel „Diplomierte/r Sozialpädagoge/in“ zu tragen.

Derzeit läuft eine österreichweite Diskussion zur Anhebung des Ausbildungsniveaus auf tertiäres Niveau. Sollte dieses umgesetzt werden, wird es AbsolventInnen der bisherigen Ausbildung selbstverständlich ermöglicht, diesen Abschluss in angemessener Zeit nach zu holen.


2. Die Rolle der Praxis für die Ausbildung:

Allgemein:

Die Ausbildung zum/zur SozialpädagogIn soll die Studierenden/

AbsolventInnen befähigen, im sozialpädagogischen Berufsfeld fachlich fundierte Arbeit zu leisten. Ein Schwerpunkt der Ausbildung liegt im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung – wir sehen dies als Grundlage für die Arbeit mit Menschen in den unterschiedlichen Kontexten an.

Da das Berufsfeld sehr vielfältig ist – siehe Anhang „mögliche Praxisfelder“ -  kann die Ausbildung in den verschiedenen Fachbereichen ein solides Basiswissen vermitteln, welches erst durch die Verknüpfung mit der Praxis entsprechend spezifisch ausgeprägt wird.

In diesem Sinn fällt der Praxis eine zentrale Bedeutung für die Ausbildung insgesamt zu. Im Hinblick auf eine ganzheitliche Entwicklung ist es daher sinnvoll und notwendig, dass alle Studierenden – auch jene, welche bereits in der Praxis tätig sind – eine spezifische Begleitung in der Praxis erhalten.

Arten von Praktika:

Tageskolleg:

Blockpraktika

Ferialpraktikum

Tagespraktikum

Kolleg für Berufstätige:

Praktikum im Rahmen der Berufstätigkeit

Ist der Studierende in einem sozialpädagogischen Berufsfeld tätig, wird seine Erwerbsarbeit als Praktikum anerkannt. (Bestehen Zweifel in Bezug auf die Anrechenbarkeit erfolgt ein Beschluss der Praxisbegleit-lehrerInnenkonferenz). Generell gilt, dass der/die Studierende in zumindest 4 der 6 Semester ein Praktikum zu absolvieren hat. Aufgrund langjähriger Erfahrungen erscheint es sinnvoll, die Arbeitszeit pro Woche während der Ausbildungszeit auf maximal 30 Stunden zu begrenzen, da es sonst durch die Doppel- oder Mehrfachbelastung zu eine Überforderung kommen kann.

Praktikum (in Blockform, pro Semester)

Ist der Studierende nicht spezifisch berufstätig sondern absolviert er ein Praktikum im Sozialpädagogischen Berufsfeld, so sind auch hier 100 h in 4 Semestern (+ Vor- und Nachbereitung jeweils 50 h) zu absolvieren.

Die Aufteilung bzw. Blockung der Stunden obliegt dem Praktikanten bzw. den Erfordernissen der jeweiligen Institution. Es ist möglich und oft auch sinnvoll, die Praxisstellen während der Ausbildung zu wechseln, um Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche zu bekommen. Auch ist es möglich, die Praxisstunden zu splitten d.h. während eines Semesters Praktika in verschiedenen Einrichtungen zu machen. Praktika während der Ferien bedürfen einer ausdrücklichen Genehmigung durch die PraxisbegleitlehrerInnen.

Kein Praxisvertrag

Es wird kein formaler Vertrag zwischen Praxiseinrichtung und Schule geschlossen. Es gibt nur eine Meldung über die Praxisstelle(siehe Formular im Anhang) bzw. den Praxisanleiter zu Semesterbeginn und eine Meldung der geleisteten Praxisstunden bzw. Praxisanleiterstunden zu Semesterende (Formular im Anhang). 

Versicherung:

Nicht-berufstätige Studierende sind im Rahmen ihres Praktikums unfallversichert. Es ist möglich über den Berufsverband der SozialpädagogInnen (BOES) günstig eine zusätzliche Haftpflichtversicherung abzuschließen.

3. Funktionen in der Begleitung der Studierenden:

PraxisanleiterInnen:

Anforderungsprofil:

Generell benötigt der/die PraxisanleiterIn eine Ausbildung im psychosozialen Feld und eine zumindest zweijährige Berufspraxis. 

Sie/er muss Einblicke in das Berufsumfeld des Studierenden haben, in Ausnahmefällen (z.B. bei inhaltlicher Unvereinbarkeit) kann ein externer Praxisanleiter/in gesucht werden – in Abstimmung mit dem/r jeweiligen PraxisbegleitlehrerIn. Bei guter Vereinbarkeit kann es sich jedoch auch um den unmittelbar Vorgesetzen oder einer Person aus dem näheren Arbeitsumfeld handeln. 

Aufgaben:

Der/die Praxisanleiterin ist AnsprechpartnerIn in Bezug auf berufliche Fragestellungen des/der Studierenden wobei es sich vor allem um persönliche und fachliche Entwicklungsfragen handelt.

Zu Beginn des Semesters formuliert sie/er – in Abstimmung mit dem Studierenden – Entwicklungsziele für das jeweilige Semester. 

Sie/Er trifft sich in regelmäßigen Abständen (5 – 10 x) mit dem/der Studierenden, um Fragestellungen aus der Praxis oder aus dem Umfeld mit diesem/r gemeinsam zu erörtern. 

Diese Besprechungen werden dokumentiert und zu Semesterende wird dieser Praxisnachweis (Formular siehe Anhang) vom Studierenden an der Schule abgegeben. Weiters wird zu Semesterende ein Beurteilungsbogen (Formular siehe Anhang: Praxisrückantwort) ausgefüllt, mit dem Studierenden reflektiert und ebenfalls an der Schule abgegeben.

Vergütung:

Das Bundesministerium für Unterricht hat derzeit für die Praxisanleitung der Studierenden der Sozialpädagogik eine Vergütung von maximal 

€ 240,- /100 h pro Semester vorgesehen. Diese Vergütung wird nach Einlangen der Praxisrückantwort von der Schule beim Bundesministerium beantragt und einige Monate später auf das Privatkonto des Praxisanleiters ausbezahlt. 

Achtung: Es ist laut Bescheid des Bundesministeriums nicht möglich, das Geld auf das Konto einer Einrichtung zu überweisen. Die Leistung wird vom/von der  Praxisanleiter/in erbracht und daher an diesen privat vergütet.

PraxisbegleitlehrerInnen

Die am Institut tätigen PraxisbegleitlehrerInnen verfügen ebenfalls über eine Ausbildung im psychosozialen Bereich und mehrjährige Berufserfahrung. Sie treffen sich regelmäßig, um Themen im Zusammenhang mit der Praxisbegleitung zu besprechen und offene Fragen zu klären.

Aufgaben

PraxisbegleitlehrerInnen sind ein Bindeglied zwischen Schule und Praxiseinrichtungen. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes richten sie ihren Fokus auf die Entwicklung über den Ausbildungszeitraum.

Unterricht

Sie gestalten im Rahmen der schulischen Ausbildung den Praxisunterricht. Dieser umfasst neben organisatorischen Fragen und Exkursionen die Reflexion von Praxisthemen in Kleingruppen und knüpft auch mit theoretischen Themen an Fragestellungen aus der Praxis an.

Sie betreuen die Ausarbeitung der jeweiligen Semesterarbeiten:

1. und 2. Semester: Praxisbericht/Bericht Praxisplatzsuche und Buchbesprechung

3. und 4. Semester: Konzept- und Projektarbeit

5. und 6. Semester: Erstellung eines Praxisportfolios

Coaching

PraxisbegleitlehrerInnen begleiten die Studierenden auch in einer Coachingfunktion – während der Ausbildung gibt es regelmäßig Einzelgespräche mit den jeweiligen Studierenden bezogen auf ihre Praxissituation. Im letzten Semester der Ausbildung findet ein Abschlussgespräch mit einer Reflexion des „Ertrages“ der Praxis über die Ausbildungszeit statt.

Praxisbesuche

Es finden regelmäßig Praxisbesuche statt: Der Studierende organisiert ein Treffen zwischen PraxisanleiterIn und PraxisbegleitlehrerIn bei dem der Studierende auch zentral mit dabei ist. 

Diese Treffen finden bei berufstätigen Studierenden einmal jährlich, bei PraktikantInnen einmal pro Semester statt. Bei Bedarf kann sich die Anzahl der Treffen auch erhöhen (bei spezifischen Fragestellungen, Problemen etc.).

Inhalt dieser Treffen ist die Praxissituation des/der jeweiligen Studierenden bzw. Erfüllung der formulierten Ziele und Erwartungen. Es geht dabei explizit nicht um eine Kontrolle von Seiten der Schule sondern einen reflexiven Austausch.

Praxisbesuche finden nicht zwingend in der Einrichtung statt, in welcher die Praxis erfolgt – wenn sich dies z.B. störend auf den Ablauf, die KlientInnen etc. auswirken könnte. In diesen Fällen wird ein Ort außerhalb der Praxiseinrichtung gewählt.

Benotung

Die PraxisbegleitlehrerInnen sind zuständig für die Notengebung im Fach Praxis (siehe Anhang „Kriterien für die Notengebung“), wobei Rückmeldungen aus der Praxis in die Gesamtbenotung mit einbezogen werden.

PraxisbegleitlehrerInnen KB 

Gertrud Köck

0650 / 323 06 93

gertrud.koeck@gmx.at 

Aaron Latta

0676 / 877 27 630

aaron.latta@yahoo.com 

Peter Stanger

0699/100 322 92

peter.stanger@aon.at  

Lydia Naschberger

05263/5253-30

lydia.naschberger@tsn.at
Gabriele Schick

0664/1840388

gabriele.schick@tele2.at
Michael Nesler

0676/7499221

m.nesler@voki.at
Ruth Waldhart

0699/10173132

ruth.waldhart@telfs.com

4. Anhang:

Formular Praxisplatzmeldung

Formular Praxisrückantwort

Formular Beurteilungsbogen

Formular Praxisbeurteilung Schule

Auflistung Berufsfelder

Leitbild des Instituts für Sozialpädagogik

Berufsbild


